
Rüdesheim, im 05. Juni 2020 

Aktuelle Infos (Corona-Folgen bekämpfen): 
Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 2020 

Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

heute stellen wir Ihnen die aktuellen Beschlüsse des Koalitionsausschusses von dieser Woche 
vor.  

Die wichtigsten Punkte haben wir für Sie im Folgenden aufgeführt. Den kompletten Beschluss 
haben wir in der Anlage als PDF beigefügt.  

Das Wichtigste im Überblick: 

- zeitlich begrenzte Herabsetzung der Umsatzsteuer
- Unterstützung besonders betroffener Unternehmen (Punkt 13)!
- Für Familien: Kinderbonus und Erhöhung des Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
- Ausbildungsförderung für 2020
- Elektromobilität für soziale Berufe und das Handwerk, Bus- und Fuhrunternehmen

Weiterhin haben wir Ihnen eine Kurzfassung als Überblick über die Systemlogik in einem 
zweiten Dokument angehängt. 

Wir wünschen Ihnen noch ein erholsames Wochenende! 

Bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße aus Rüdesheim 

Patrick Weber und Team 

Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 
Steuerberater 

Nahestrasse 58 
55593 Rüdesheim 

Telefon: 0671 / 92 89 95 10 
Telefax: 0671 / 92 89 95 11 
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68 
E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de
Home   : www.steuerberatung-nahe.de
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Im Einzelnen: 
Angesichts der Corona-Krise, die in unterschiedlicher Ausprägung alle Staaten rund um den 
Globus erfasst hat, ist die Wirtschaftsleistung weltweit stark zurückgegangen. Entsprechend 
steht Deutschland als global vernetzte Exportnation vor der Herausforderung, die direkten 
Folgen der Pandemie für die Wirtschaft im Inland zu bekämpfen, Lieferketten 
wiederherzustellen und auf die verschlechterte weltwirtschaftliche Lage zu reagieren. 

Die Bundesregierung hat in der Krise schnell Hilfsprogramme auf den Weg gebracht, um 
zunächst während der Phase der Beschränkungen weitgehend Arbeitsplätze zu erhalten, den 
Fortbestand von Unternehmen zu sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. 

Nachdem es gelungen ist, die Infektionszahlen wieder auf ein niedriges Niveau zu senken und 
die Beschränkungen schrittweise zu lockern, ist es nun das erklärte Ziel der Koalitionspartner, 
Deutschland schnell wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen, der 
Arbeitsplätze und Wohlstand sichert. Dazu bedarf es nicht nur der Reaktion auf die 
Auswirkungen der Krise, sondern viel mehr eines aktiv gestalteten innovativen 
Modernisierungsschubs und der entschlossenen Beseitigung bestehender Defizite. Diese Krise 
wird einschneidende Veränderungen bewirken, Deutschland soll gestärkt daraus hervorgehen. 
Damit dies gelingt, müssen viele Aufgaben bewältigt werden. Deutschland wird kurzfristig in 
einem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 

• die Konjunktur stärken, Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschaftskraft Deutschlands 
entfesseln, 

• im weiteren Verlauf auftretende wirtschaftliche und soziale Härten abfedern, 

• Länder und Kommunen stärken und 

• junge Menschen und Familien unterstützen. 

Damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht und langfristig erfolgreich ist, wird 
Deutschland in einem Zukunftspaket 

• seine Rolle als weltweiter Spitzentechnologieexporteur durch insbesondere digitale 
Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien stärken und 

• das Gesundheitswesen stärken und den Schutz vor Pandemien verbessern. In seiner 
internationalen Verantwortung wird Deutschland 

• Europa unterstützen und Hilfe für ärmere Länder leisten. 

Deshalb haben sich die Koalitionspartner heute auf ein umfassendes Konjunktur- und 
Krisenbewältigungspaket sowie ein Zukunftspaket verständigt, welches aus folgenden 
Elementen besteht: 

 

 

 

 

 



A) Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 
Die Konjunktur stärken und die Wirtschaftskraft Deutschlands entfesseln 

1. Zur Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland wird befristet vom 1.7.2020 bis zum 
31.12.2020 der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und von 7% auf 5% gesenkt. 

{Finanzbedarf: 20 Mrd. Euro} 

6. Als steuerlicher Investitionsanreiz wird eine degressive Abschreibung für Abnutzung 
(AfA) mit dem Faktor 2,5 gegenüber der derzeit geltenden AfA und maximal 25% 
Prozent pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in den 
Steuerjahren 2020 und 2021 eingeführt. {Finanzwirkung: Vorzieheffekt rd. 6 Mrd. 
Euro, davon 3 Mrd. Euro für den Bund} 

Wirtschaftliche und soziale Härten abfedern 

12. Das Kurzarbeitergeld bewährt sich wie schon in der Finanzkrise auch in der Corona- 
bedingten Wirtschaftskrise. Wir werden bereits im September im Lichte der 
pandemischen Lage eine verlässliche Regelung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ab 
dem 1. Januar 2021 vorlegen. 

13. Zur Sicherung der Existenz von kleinen und mittelständischen Unternehmen wird für 
Corona-bedingten Umsatzausfall ein Programm für Überbrückungshilfen aufgelegt. 
Das Volumen des Programms wird auf maximal 25 Mrd. Euro festgelegt. Die 
Überbrückungshilfe wird für die Monate Juni bis August gewährt. Die 
Überbrückungshilfe gilt branchenübergreifend, wobei den Besonderheiten der 
besonders betroffenen Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, Caterer, 
Kneipen, Clubs und Bars, als Sozialunternehmen geführte Übernachtungsstätten wie 
Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von Jugendeinrichtungen des 
internationalen Jugendaustauschs, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Reisebüros, 
Profisportvereinen der unteren Ligen, Schaustellern, Unternehmen der 
Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen im Bereich um Messeveranstaltungen 
angemessen Rechnung zu tragen ist. Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren 
Umsätze Corona-bedingt in April und Mai 2020 um mindestens 60 % gegenüber April 
und Mai 2019 rückgängig gewesen sind und deren Umsatzrückgänge in den Monaten 
Juni bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. Bei Unternehmen, die nach 
April 2019 gegründet worden sind, sind die Monate November und Dezember 2019 
heranzuziehen. Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem 
Umsatzrückgang von mindestens 50 % gegenüber Vorjahresmonat. Bei einem 
Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % der fixen Betriebskosten 
erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 Euro für drei 
Monate. Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 
Euro, bei Unternehmen bis 10 Beschäftigten 15.000 Euro nur in begründeten 
Ausnahmefällen übersteigen. Geltend gemachte Umsatzrückgänge und fixe 
Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in geeigneter 
Weise zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen sind zu erstatten. Die 
Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungsfristen am 
30.11.2020. {Finanzbedarf: 25 Mrd. Euro aus nicht ausgeschöpftem bestehenden 
Programm} 

 

 

 



Länder und Kommunen stärken 

23. Für die Jahre 2020 und 2021 werden zusätzliche 150 Millionen Euro für 
Sportstätten zur Verfügung gestellt. Dazu wird der Investitionsplan Sportstätten von 
110 Millionen Euro auf 260 Millionen Euro aufgestockt.  {Finanzbedarf: 150 Mio. 
Euro} 

Junge Menschen und Familien unterstützten 

26. Mit einem einmaligen Kinderbonus von 300 Euro pro Kind für jedes 
kindergeldberechtigtes Kind werden die besonders von den Einschränkungen 
betroffenen Familien unterstützt. Dieser Bonus wird mit dem steuerlichen 
Kinderfreibetrag vergleichbar dem Kindergeld verrechnet. Er wird nicht auf die 
Grundsicherung angerechnet. {Finanzbedarf: 4,3 Mrd. Euro} 

29. Auf Grund des höheren Betreuungsaufwand gerade für Alleinerziehende in Zeiten von 
Corona und den damit verursachten Aufwendungen wird befristet auf 2 Jahre der 
Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von derzeit 1.908 Euro auf 4.000 Euro für die 
Jahre 2020 und 2021 angehoben und damit mehr als verdoppelt. {Finanzbedarf: 0,75 
Mrd. Euro} 

30. Der Lernerfolg von Auszubildenden soll auch in der Pandemie nicht gefährdet 
werden. KMU, die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei 
Vorjahren nicht verringern, erhalten für jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag 
eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 Euro, die nach Ende der Probezeit 
ausgezahlt wird. Solche Unternehmen, die das Angebot sogar erhöhen, erhalten für 
die zusätzlichen Ausbildungsverträge 3.000 Euro. KMU, die ihre Ausbildungsaktivität 
trotz Corona- Belastungen fortsetzen und Ausbilder sowie Auszubildende nicht in 
Kurzarbeit bringen, können eine Förderung erhalten. KMU, die die Ausbildung im 
Betrieb nicht fortsetzen können, sollen die Möglichkeit einer vorübergehenden 
geförderten betrieblichen Verbund- oder Auftragsausbildung erhalten. Die Details der 
Durchführung einer solchen Verbund- oder Auftragsausbildung werden im Rahmen 
der Allianz für Aus- und Weiterbildung erörtert. Betriebe, die zusätzlich 
Auszubildende übernehmen, die wegen Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs ihre 
Ausbildung nicht fortsetzen können, erhalten entsprechend der gemeinsamen 
Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung vom 26.5. eine Übernahmeprämie. 
{Finanzbedarf: 0,5 Mrd. Euro} 

B) Zukunftspaket 
Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien 

Damit Deutschland gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgeht und auch mittel- und langfristig 
ein lebenswertes und wirtschaftlich starkes Land bleibt, werden wir ein Zukunftspaket in Höhe 
von über 50 Mrd. für die nächsten Jahre auflegen. Als erste Maßnahmen werden daraus die 
nachfolgend aufgeführten konkreten Maßnahmen finanziert: 

35. Eine leistungsfähige Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur ist Voraussetzung für einen 
raschen Aufschwung und neues Wachstum in praktisch allen Wirtschaftsbereichen. 
Deshalb wollen wir die Mobilität stärken und gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz sicherstellen. Dies kommt der Umwelt, der Wirtschaft, Arbeitnehmern und 
Unternehmen gleichermaßen zugute. Hierzu sollen die erfolgreiche Politik des 
Klimaschutzprogramms 2030 fortgesetzt und beschleunigt, der Strukturwandel der 
Automobilindustrie begleitet und zukunftsfähige Wertschöpfungsketten aufgebaut 
werden: 



d) Für Soziale Dienste wird ein auf die Jahre 2020 und 2021 befristetes 
Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ aufgelegt, um Elektromobilität im 
Stadtverkehr zu fördern und die gemeinnützigen Träger bei der Flottenumrüstung zu 
unterstützen. {Finanzbedarf: 200 Mio. Euro} 

e) Das befristete Flottenaustauschprogramm für Handwerker und KMU für 
Elektronutzfahrzeuge bis 7,5 t wird zeitnah umgesetzt 

 
i. Der Bund investiert in ein „Bus- und LKW-Flotten-Modernisierungs-Programm“, 

das privaten und kommunalen Betreibern zur Förderung alternativer Antriebe 
gleichermaßen offen steht. Um die Nachfrage nach E-Bussen zu erhöhen und den 
Stadtverkehr umweltfreundlicher zu machen, wird außerdem die Förderung für E- 
Busse und deren Ladeinfrastruktur bis Ende 2021 befristet aufgestockt. 

{Finanzbedarf: 1,2 Mrd. Euro} 

j. Die Bundesregierung wird sich bei der EU-Kommission dafür einsetzen, dass ein 
befristetes europaweites Flottenerneuerungsprogramm 2020/21 für schwere 
Nutzfahrzeuge  zur Anschaffung von LKW  der neuesten Abgasstufe Euro VI 
aufgelegt wird. Es soll einen Zuschuss beim Austausch von Euro 5-LKW von 

15.000 Euro vorsehen, beim Austausch von Euro 3 oder Euro 4-Fahrzeugen von 

10.000 Euro. {Finanzbedarf: europäische Mittel} 

 
Das Gesundheitswesen stärken und den Schutz vor Pandemien verbessern 
 
Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt die besondere Bedeutung des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes 



 

in Kooperation mit: Rechtsanwalt Thomas Gruß  - Rechtsanwälte Terrence Angermann 
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